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Der Zweck heiligt die Mittel -
oder Politik macht alles moglich

Die Landwirtschaft ist ein Weg der Wirtschaft wie jeder andere auch. Erste Aufgabe ist hochstmogliche
Rentabilisierung des investierten Kapitals. Dessen Grosse spielt keine Rolle, entscheidend ist seine Bewirtschaftung.
Zeitgemisse Wiirdigung und fortgeschrittenste Technik statt menschliche Arbeitskraft sichert den Erfolg. Fiir
Bauern die richtig kalkulierendem Unternehmergeist hinderlich sind, ist ein grossziigiger Sozialplan vorgesehen.
Dies im Interesse der Beschleunigung des Strukturwandels zum Heil der Landwirtschaft.

Dies ist die im Strategiepapier Horizont 2010
verpackte Botschaft an die Béuerinnen und
Bauern. Sie hat viele zur Flucht ins Traum-
reich getrieben. Dort haben sich die Trdume
zu Visionen verdichtet. So am 5./6. Mérz
auch auf dem Moschberg. Dort ganz be-
sonders, denn da hat die Auslegeordnung
der Traume zur Erkenntnis gefiihrt, dass sie
als Vision viel besser in den
Rahmen unserer Land-
wirtschaftlichen Ge-
setzgebung passen als

die von Professoren
inspirierte agrarpoli-

tische  Wirklichkeit.

Da ist die Frage aufge-
taucht, ob die Landwirt-
schaftspolitik nicht etwas allzusehr als die
Kunst, das Gesetz zu umgehen, geiibt wur-
de.

So weit was das Landwirtschaftsge-
setz betrifft. Die an thm geiibte
Kunst betrifft auch Visionen

im Bereich des am 1. 1. 1980

in Kraft gesetzten Bundes-
gesetzes tiber die Raum-

planung.

Art. 5, Absatz 1 RPG:
«Das kantonale Recht regelt einen
angemessenen Ausgleich fir erheb-
liche Vor- und Nachteile, die durch
Planung nach diesem Gesetz ent-
stehen.»

Dessen Artikel 5 ist gleich nach
seiner ‘Geburt’ von Staats-
rechtler Prof. Dr. Leo Schiir-
mann zum toten Buchstaben,
als politisch unanwendbar er-
klart worden. Man greift sich an
den Kopf und fragt sich, wie so
etwas in unserem Rechts-
staat moglich sei.
Dank einer ver-
schérften Variante
obgenannter

Kunst macht Poli-
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tik alles moglich, was vom Zweck geheiligt
ist. Und das ist bei Art. 5 RPG der Fall, denn
daist Geld, sehr viel Geld im Spiel. Art. 5 re-
gelt die Riickfithrung der raumplanerisch be-
dingten Mehrwerte ins offentliche Verfii-
gungsrecht. Das Verfassungsrecht will es so
und somit den Wechsel der Nutzniesser zum
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MoschbererGespricel:

Nachteil der bisherigen. Diese - ei-
ne finanziell und politisch sehr ein-
flussreiche Gruppe — hat es verstanden, die
eidgendssischen Parlamentarier zum Ge-
brauch der verschirften Variante zu be-
wegen.
Diese haben den Vollzug von Art. 5 RPG
kurzerhand an die Kantone dele-
giert und geflissentlich ver-
gessen, im Bundesgesetz
diesbeziiglich eine Frist
und fiir den Bedarfsfall
Sanktionen vorzusehen
und so den Kantonen zu
wissen gegeben:
Das Recht will den Vollzug.
Die Politik will den Nichtvollzug.
Und:
Vor so viel Geld hat Politik den Vortritt.

Vor so viel Geld: Dariiber gibt eine dies-
beziigliche, von Bund und Kanto-
nen unbestrittene Studie Aus-
kunft. Sie ist beim Unterzeichne-
ten zu beziehen.
Inwiefern steht der Nichtvollzug
von Art. 5 RPG im Zusammenhang
mit der Vision der Entschuldung der
Landwirtschaft? Dariiber gibt die Studie
genaueste Auskunft.

Trdume und Visionen. Aus ihnen ist dem
Maéschberg eine neue Aufgabe erwachsen:
Uberwachung des Vollzugs der landwirt-
schaftlichen Grundgesetzgebung.

Ernst Direndinger, Echichens



	Der Zweck heiligt die Mittel : oder Politik macht alles möglich

